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RS OGH 1962/8/16 3Ob120/62
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.08.1962

Norm

ABGB §91 C6

EO §35 Af

Rechtssatz

Bei aufrechter Ehe erlischt der der Frau gerichtlich zuerkannte Anspruch auf Zahlung des Unterhaltes in Geld durch

einverständliche Wiederaufnahme der ehelichen Gemeinschaft; wird diese wieder aufgehoben, so muß die Frau einen

neuen Titel erwirken.
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